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FM 04-PES-26 Ergänzung 
© Hans-Jürgen Wilpert  

Die Firma 

<firma>, <straße>, <plz> <ort>,  
vertreten durch den <funktion>, nachfolgend Arbeitgeber genannt 

und 

Frau Herr <vorname> <name>, xxxxxx, xxxxx, geboren tt.mm.jjjj,  
nachfolgend Arbeitnehmer genannt 

ergänzen den bestehenden Arbeitsvertrag wie folgt: 

§ 11 sonstiges 

Kostenübernahme für Kinderbetreuung:  

Für die Tochter den Sohn des Arbeitnehmers - name, vorname, geboren tt.mm.jjjj - werden durch den Arbeitgeber 
Betreuungskosten für die Kindertageseinrichtung in voller Höhe alternativ: in Höhe von xx,xx €/Monat  übernommen. Be-
zugsmonat ist der Abrechnungsmonat für den Lohn. Der Betrag wird mit dem Lohn des jeweiligen Abrechnungs-
monats im Folgemonat überwiesen. 

Für die Übernahme der Kosten ist dem Arbeitgeber der Bescheid über die Erhebung eines Elternbeitrages in Kopie 
einzureichen.  

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den Arbeitgeber bei Änderungen sowie bei Wegfall des Beitrages sofort zu infor-
mieren und entsprechende Unterlagen in Kopie einzureichen. 

Fahrtkostenzuschuss:  

Der Arbeitnehmer erhält entsprechend den gesetzlichen Regeln für steuerbegünstigte Leistungen je Entfernungski-
lometer einen Fahrtkostenzuschuss. 

Als Bezugsgrundlage gilt der einfache Arbeitsweg von xx Kilometern. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den Arbeit-
geber bei Umzug sofort zu informieren. 

Treueurlaub:  

Der Arbeitnehmer erhält einen zusätzlichen Treueurlaub von xx Tagen. Der maximale Urlaubsanspruch inkl. Ur-
laubstage aus umgewandelten Überstunden beträgt 30 Tage pro Kalenderjahr. 

Dienstwagen:  

Der Arbeitnehmer erhält einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung. Rechte und Pflichten werden in einem se-
paraten Vertrag geregelt. 

Betriebliche Altersversorgung:  

Der Arbeitnehmer erhält bei Eintritt ins gesetzliche Rentenalter eine Kapitalabfindung in Höhe von xx.000,00 €. 
Gewährung und Unverfallbarkeit richten sich nach den gesetzlichen Regeln. 
 

Die Ergänzung wird ab tt.mm.2012 wirksam. 

<ort>, tt.mm.2012 

 
 
 
<entscheider> <vorname> <name> 
Arbeitgeber Arbeitnehmer 


